
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/2/24 5Ob18/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2004

Norm

WEG 2002 §2 Abs2 Satz4

WEG 2002 §2 Abs4

WEG 2002 §17 Abs1

Rechtssatz

Ein den gesetzlichen Anforderungen des § 2 Abs 2 letzter Satz WEG 2002 entsprechender Kfz-Abstellplatz verliert nicht

allein dadurch die Wohnungseigentumstauglichkeit, dass die als allgemeiner Teil der Liegenschaft gewidmete

Zufahrts6äche durch eine Benützungsvereinbarung der ausschließlichen Benutzung eines Wohnungseigentümers

vorbehalten wird. Abgesehen davon, dass eine solche Benützungsvereinbarung an der Zuordnung der Zufahrts6äche

zu den allgemeinen Teilen der Liegenschaft nichts ändern würde, kann eine Benützungsvereinbarung nicht in die

zwingende gesetzliche Regelung eingreifen, dass an an sich wohnungseigentumstauglichen Kfz-Abstellplätzen nur

selbständiges Wohnungseigentum begründet werden kann, sofern sie nicht als allgemeine Teile der Liegenschaft

gewidmet werden.
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